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Koordinierung

108. bekundet der Hilfsmission ihre Anerkennung für die Arbeit, die sie im Rahmen des vom Sicher-
heitsrat in seiner Resolution 2041 (2012) erteilten Mandats leistet, und betont, wie wichtig auch weiterhin die
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ganisationen und anderen Partnern durchgeführten Programme und Initiativen, bei denen Sport als Mittel zur
Förderung von Entwicklung und Frieden eingesetzt wird, betrachtet werden,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die Mitgliedstaaten und das System der Vereinten Nationen
über ihre Landesprogramme bei der Förderung der menschlichen Entwicklung durch Sport und Leibeserzie-
hung übernehmen,

in der Erkenntnis, dass der Sport zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele beitragen kann,
feststellend, dass der Sport, wie im Ergebnis des Weltgipfels 200558 erklärt wurde, den Frieden und die Ent-
wicklung fördern sowie zu einer Atmosphäre der Toleranz und des Verständnisses beitragen kann, und be-
kräftigend, dass Sport als Werkzeug für Bildung die Zusammenarbeit, die Solidarität, die soziale Inklusion
und die Gesundheit auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene fördern kann, wie in dem Ergebnisdo-
kument der Plenartagung der Generalversammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-Entwicklungszie-
le59 erklärt wurde,

sowie in der Erkenntnis, dass es der Stärkung und weiteren Koordinierung der Anstrengungen, nament-
lich der Partnerschaften zwischen einer Vielzahl von Interessenträgern, auf allen Ebenen bedarf, um das Bei-
tragspotenzial des Sports zur Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, und der nationalen Prioritäten auf dem Gebiet der Friedenskonsolidierung
und der Staatsbildung voll auszuschöpfen,

anerkennend, wie wichtig Sport und körperliche Betätigung bei der Bekämpfung nichtübertragbarer
Krankheiten sind, wie in der politischen Erklärung der Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebene
über die Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten60 dargelegt,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/3 vom 19. Oktober 2009, in der das Internationale Olympische
Komitee eingeladen wurde, als Beobachter an den Tagungen und an der Arbeit der Generalversammlung teil-
zunehmen, und begrüßend, dass zahlreiche Organisationen des Systems der Vereinten Nationen Partner-
schaften mit dem Internationalen Olympischen Komitee eingegangen sind, darunter das gemeinsam mit dem
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unter Begrüßung des Erfolgs der Spiele der XXX. Olympiade und der XIV. Paralympischen Sommer-
spiele in Bezug auf die internationalen Kontaktprogramme, die darauf gerichtet waren, alle Bereiche der Ge-
sellschaft dazu anzuregen, die Werte der Olympischen Waffenruhe kennenzulernen und zu fördern, in Aner-
kennung des über die Spiele hinauswirkenden Programms „International Inspiration“ des Vereinigten König-
reichs, das 12 Millionen Kindern in 20 Ländern den Zugang zu Sport eröffnet hat, mit dem Ziel, den Dialog,
den Frieden und die Entwicklung zu fördern, und mit der Aufforderung an künftige Gastgeber der Olympi-
schen Spiele und der Paralympischen Spiele sowie an andere Mitgliedstaaten, den Sport gegebenenfalls in
Aktivitäten zur Konfliktprävention einzubeziehen und die wirksame Umsetzung der Olympischen Waffenru-
he während der Spiele zu gewährleisten,

unter Hinweis auf Artikel 31 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes62, in dem das Recht des
Kindes auf Spiel und Freizeit festgelegt wird, und das Ergebnisdokument der siebenundzwanzigsten Sonder-
tagung der Generalversammlung über Kinder „Eine kindergerechte Welt“63, in dem die Notwendigkeit betont
wird, die körperliche, geistige und emotionale Gesundheit durch Spiel und Sport zu fördern,

sowie unter Hinweis auf Artikel 30 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen64, in dem das Recht von Menschen mit Behinderungen festgelegt wird, gleichberechtigt mit anderen
am kulturellen Leben sowie an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilzunehmen,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die das Internationale Übereinkommen gegen Doping im Sport65

bei der Harmonisierung der von den Regierungen zur Bekämpfung des Dopings im Sport ergriffenen Maß-
nahmen einnimmt, die die nach dem Welt-Anti-Doping-Code der Welt-Anti-Doping-Agentur ergriffenen
Maßnahmen der Sportbewegung ergänzen,

Kenntnis nehmend von den Empfehlungen in dem Bericht der Internationalen Arbeitsgruppe für Sport
im Dienste von Entwicklung und Frieden „Harnessing the power of sport for development and peace: recom-
mendations to Governments“ (Das Potenzial des Sports in den Dienst von Entwicklung und Frieden stellen:
Empfehlungen für die Regierungen), die Mitgliedstaaten ermutigend, die Empfehlungen umzusetzen, und in
dieser Hinsicht die Anstrengungen begrüßend, die das beim Büro der Vereinten Nationen für Sport im Diens-
te von Entwicklung und Frieden angesiedelte Sekretariat der Internationalen Arbeitsgruppe für Sport im



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss 

54

unter Betonung der wichtigen Rolle produktiver öffentlich-privater Partnerschaften zur Finanzierung
der Sportverwaltungen, der institutionellen Entwicklung sowie der materiellen und sozialen Infrastrukturen,

1. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, einschließlich
ihrer Friedenssicherungsmissionen, besonderen politischen Missionen und integrierten Friedenskonsolidie-
rungsmissionen, die mit Sport befassten Organisationen, Föderationen und Verbände, die Sportler, die Medi-
en, die Zivilgesellschaft, die Hochschulen und den Privatsektor, mit dem Büro der Vereinten Nationen für
Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden zusammenzuarbeiten, um durch Initiativen im Sportbereich
eine größere Sensibilisierung der Öffentlichkeit und verstärktes Handeln zugunsten des Friedens und der be-
schleunigten Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele zu fördern und die Integration des Sports im
Dienste von Entwicklung und Frieden in die Entwicklungsagenda zu begünstigen, indem sie sich an den fol-
genden Grundsätzen orientieren, die dem Aktionsplan der Vereinten Nationen für Sport im Dienste von Ent-
wicklung und Frieden im Bericht des Generalsekretärs an die Generalversammlung auf ihrer siebenundsech-
zigsten Tagung57 entnommen sind:

a) Weltweiter Rahmen für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden: Weiterentwicklung eines
Rahmens zur Stärkung gemeinsamer Zielvorstellungen, Festlegung von Prioritäten und weiteren Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit mit dem Ziel, leicht reproduzierbare Politiken für Sport im Dienste von Entwick-
lung und Frieden zu fördern und durchgängig zu berücksichtigen;

b) Politikentwicklung: Förderung und Unterstützung der Integration und durchgängigen Berücksich-
tigung des Sports im Dienste von Entwicklung und Frieden in den Entwicklungsprogrammen und -politiken,
unter anderem in den Mechanismen zur Schaffung von Wachstum und Wohlstand;

c) Mobilisierung von Ressourcen und Programmgestaltung: Förderung innovativer Finanzierungs-
mechanismen und Abmachungen unter Beteiligung einer Vielzahl von Interessenträgern auf allen Ebenen,
einschließlich des Engagements seitens Sportorganisationen, der Zivilgesellschaft, der Sportler und des Pri-
vatsektors, mit dem Ziel, effektive Programme mit nachhaltiger Wirkung zu schaffen;

d) Nachweis der Wirkung: Förderung und Erleichterung gemeinsamer Evaluierungs- und Überwa-
chungsinstrumente, Indikatoren und Zielgrößen, die auf einvernehmlich festgelegten Standards beruhen;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, institutionelle Strukturen, angemessene Qualitätsnormen, Politiken
und Kompetenzen bereitzustellen und auf diesem Gebiet akademische Forschungsarbeiten und Sachkennt-
nisse zu fördern, um eine fortlaufende Schulung und Ausbildung von Sportlehrern, Trainern und Führungs-
persönlichkeiten in den Gemeinwesen sowie den entsprechenden Kapazitätsaufbau im Rahmen von Sport-
programmen im Dienste von Entwicklung und Frieden zu ermöglichen;

3. bittet die Mitgliedstaaten und die internationalen Sportorganisationen, auch weiterhin durch die
Bereitstellung nationaler Erfahrungen und bewährter Praktiken sowie finanzieller, technischer und logisti-
scher Ressourcen für die Entwicklung von Sportprogrammen die Entwicklungsländer, insbesondere die am
wenigsten entwickelten Länder, bei ihren Anstrengungen zu unterstützen, Kapazitäten für Sport und Leibes-
erziehung aufzubauen;

4. ermutigt die in Ziffer 1 genannten Interessenträger, den Einsatz des Sports als Mittel zur Förde-
rung der Entwicklung und zur Stärkung der Kinder- und Jugendbildung, einschließlich der Leibeserziehung,
zur Verhütung von Krankheiten und zur Förderung der Gesundheit, einschließlich der Verhütung von Dro-
genmissbrauch, zur Gleichstellung der Geschlechter und Ermächtigung von Mädchen und Frauen, zur För-
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Vereinten Nationen für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden aktuelle Informationen über institu-
tionelle, politische und programmatische Entwicklungen zu übermitteln;

7. fordert die Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen über die Rechte des Kindes
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RESOLUTION 67/18

Verabschiedet auf der 43. Plenarsitzung am 28. November 2012, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Reso-
lutionsentwurfs A/67/L.25 und Add.1, eingebracht von: Belgien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutsch-
land, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Ser-
bien, Slowenien, Thailand, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Staaten von
Amerika, Zypern.

67/18. Erziehung zur Demokratie

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Charta der Vereinten Nationen, namentlich der darin verankerten Grundsätze und
Ziele, und in der Erkenntnis, dass Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie miteinander ver-
knüpft sind und sich gegenseitig verstärken und dass sie zu den universellen und unteilbaren grundlegenden




